
Teilhabechancengesetz (§16i SGB II) 
Am 01.01.2019 ist das neue Teilhabechancengesetz (THCG) in Kraft getreten. 
 
Es beschreibt ein neues Regelinstrument im Sozialgesetzbuch II (§16i SGB II -
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) und erweitert ein bereits bestehendes (§16e 
SGB II –Teilhabe am Arbeitsmarkt). 

Erstmals müssen die regulär geförderten Arbeitsplätze nicht ausschließlich 
wettbewerbsneutral, zusätzlich und gemeinnützig sein. Das neue Regelinstrument zur 
sozialen Teilhabe ist ein Paradigmenwechsel in der Politik zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit. 

Zur gemeinsamen Umsetzung suchen wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 

Wir wollen Langzeitarbeitslose in für Sie passende Beschäftigungsverhältnisse 
integrieren und damit auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Zum Beispiel 
am Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses durch einfache Arbeiten, um den Einstieg 
nach langer Arbeitslosigkeit zu erleichtern; bestehende Fachkräfte im Unternehmen zu 
entlasten oder die Heranführung an erhöhte berufliche Anforderungen über einen langen 
Förderzeitraum ermöglichen zu können. Das THCG hat Familien besonders im Blick und 
bietet Menschen Perspektiven, um die möglichen problematischen Folgen wie bei 
gesellschaftlicher und beruflicher Teilhabe nicht auch auf Kinder oder Partner negativ 
auswirken zu lassen. 

16i SGB II 

Was wird gefördert? 

• Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt, bei kommunalen Unternehmen und bei Trägern. 

• Lohnkostenzuschüsse für bis zu fünf Jahren: In den ersten beiden Jahren des Arbeits-
verhältnisses beträgt der Zuschuss 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten 
Jahr 

• 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent. 
• Der Lohnkostenzuschuss bemisst sich für tarifgebundene und tariforientierte Arbeitgeber 

sowie für Arbeitgeber, die nach kirchlichen Regelungen entlohnen, nach dem gezahlten 
Arbeitsentgelt – für andere Arbeitgeber nach dem gesetzlichen Mindestlohn. 

• Auch Weiterbildungskosten während des Arbeitsverhältnisses in Höhe von bis zu 3.000 
Euro können übernommen werden. 

• Übernommen werden außerdem die Kosten einer beschäftigungsbegleitenden 
Betreuung (Coaching) für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer. 
Wer wird gefördert? 

• Erwerbsfähige Leistungsbezieher ab 25 Jahren, die seit 6 oder mehr Jahren 
Grundsicherungsleistungen beziehen und in diesem Zeitraum nicht oder nur sehr kurz 
erwerbsfähig waren. 

• (Allein-)Erziehende oder Schwerbehinderte erwerbsfähige Leistungsbezieher ab 25 
Jahren, die seit 5 oder mehr Jahren Grundsicherungsleistungen beziehen und in diesem 
Zeitraum nicht oder nur sehr kurz erwerbsfähig waren. 
 



Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954) 

§ 16i Teilhabe am Arbeitsmarkt 

(1) Zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt können Arbeitgeber für die Beschäftigung 
von zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt 
erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründen. 

(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 beträgt 
1. 

in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, 

2. 
im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent, 

3. 
im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 Prozent, 

4. 
im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent 

der Höhe des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz zuzüglich des auf dieser Basis 
berechneten pauschalierten Anteils des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. Ist der Arbeitgeber durch oder aufgrund eines 
Tarifvertrages oder nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen zur Zahlung eines höheren 
Arbeitsentgelts verpflichtet, bemisst sich der Zuschuss nach Satz 1 auf Grundlage des zu 
zahlenden Arbeitsentgelts. § 91 Absatz 1 des Dritten Buches findet mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, dass nur der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung zu 
berücksichtigen ist. Der Zuschuss bemisst sich nach der im Arbeitsvertrag vereinbarten 
Arbeitszeit. § 22 Absatz 4 Satz 1 des Mindestlohngesetzes gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, 
für die der Arbeitgeber einen Zuschuss nach Absatz 1 erhält. 

(3) Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person kann einem Arbeitgeber zugewiesen 
werden, wenn 
1. 

sie das 25. Lebensjahr vollendet hat, 

2. 
sie für insgesamt mindestens sechs Jahre innerhalb der letzten sieben Jahre 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch erhalten hat, 

3. 
sie in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig oder 
geringfügig beschäftigt oder selbständig tätig war und 

4. 
für sie Zuschüsse an Arbeitgeber nach Absatz 1 noch nicht für eine Dauer von fünf 
Jahren erbracht worden sind. 

In der Regel soll die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person bereits für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Monaten eine ganzheitliche Unterstützung erhalten haben. Abweichend 
von Satz 1 Nummer 2 kann eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person, die in den 
letzten fünf Jahren Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch 
erhalten hat, einem Arbeitgeber zugewiesen werden, wenn sie in einer Bedarfsgemeinschaft 
mit mindestens einem minderjährigen Kind lebt oder schwerbehindert im Sinne des § 2 
Absatz 2 und 3 des Neunten Buches ist. 
(4) Während einer Förderung nach Absatz 1 soll eine erforderliche ganzheitliche 
beschäftigungsbegleitende Betreuung durch die Agentur für Arbeit oder einen durch diese 
beauftragten Dritten erbracht werden. Im ersten Jahr der Beschäftigung in einem 



Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin oder den 
Arbeitnehmer in angemessenem Umfang für eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende 
Betreuung nach Satz 1 unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts freizustellen. Begründet die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Anschluss an eine nach Absatz 1 geförderte 
Beschäftigung ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei einem anderen 
Arbeitgeber, so können Leistungen nach Satz 1 bis zu sechs Monate nach Aufnahme der 
Anschlussbeschäftigung erbracht werden, auch wenn die Hilfebedürftigkeit während der 
Förderung nach Absatz 1 entfallen ist, sofern sie ohne die Aufnahme der 
Anschlussbeschäftigung erneut eintreten würde; § 16g Absatz 2 bleibt im Übrigen unberührt. 
(5) Angemessene Zeiten einer erforderlichen Weiterbildung oder eines betrieblichen 
Praktikums bei einem anderen Arbeitgeber, für die der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin oder 
den Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts freistellt, sind förderfähig. Für 
Weiterbildung nach Satz 1 kann der Arbeitgeber je Förderfall Zuschüsse zu den 
Weiterbildungskosten von insgesamt bis zu 3 000 Euro erhalten. 
(6) Die Agentur für Arbeit soll die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer umgehend 
abberufen, wenn sie diese Person in eine zumutbare Arbeit oder Ausbildung vermitteln kann 
oder die Förderung aus anderen Gründen beendet wird. Die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sie 
oder er eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen kann, an einer Maßnahme der 
Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbildung zum Erwerb eines Berufsabschlusses 
teilnehmen kann oder nach Satz 1 abberufen wird. Der Arbeitgeber kann das 
Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer nach Satz 1 abberufen wird. 

(7) Die Zahlung eines Zuschusses nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, 
dass der Arbeitgeber 
1. 

die Beendigung eines anderen Arbeitsverhältnisses veranlasst hat, um einen 
Zuschuss nach Absatz 1 zu erhalten, oder 

2. 
eine bisher für das Arbeitsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonderen Grund 
nicht mehr in Anspruch nimmt. 

(8) Die Befristung eines Arbeitsvertrages mit einer zugewiesenen erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person im Sinne von Absatz 3 ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren 
zulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt ein Zuschuss 
zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gewährt wird. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist 
auch die höchstens einmalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 
(9) Zu den Einsatzfeldern der nach Absatz 1 geförderten Arbeitsverhältnisse hat die Agentur 
für Arbeit jährlich eine Stellungnahme der Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner im 
Örtlichen Beirat, insbesondere zu möglichen Wettbewerbsverzerrungen sowie 
Verdrängungseffekten, einzuholen. Die Stellungnahme muss einvernehmlich erfolgen. Eine 
von der Stellungnahme abweichende Festlegung der Einsatzfelder hat die Agentur für Arbeit 
schriftlich zu begründen. § 18d Satz 2 gilt entsprechend. 
(10) Abweichend von Absatz 3 Nummer 2 und 3 kann eine erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person auch dann einem Arbeitgeber zugewiesen werden, wenn sie seit 
dem 1. Januar 2015 für mehr als sechs Monate in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt war, 
das durch einen Zuschuss nach § 16e in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung oder im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
gefördert wurde, und sie dieses Arbeitsverhältnis nicht selbst gekündigt hat. Zeiten eines 
nach § 16e in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung oder nach dem 
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ geförderten Arbeitsverhältnisses 
werden bei der Ermittlung der Förderdauer und Förderhöhe nach Absatz 2 Satz 1 
berücksichtigt und auf die Förderdauer nach Absatz 3 Nummer 4 angerechnet. 
 
 
 



 


